
 

Stand: 30.05.2022  

 

 

Geschäftsordnung 

des Sächsischen Landesbeirates für die Belange von Familien 

 

 

§ 1 

Errichtung, Ziel und Aufgaben 

 

(1) Beim Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt wird ein Bei-

rat für die Belange von Familien (Sächsischer Landesbeirat für die Belange von Familien) 

eingerichtet. 

(2) Ziel des Landesbeirates ist es, die gesellschaftliche Wahrnehmung für die Belange von 

Familien in ihrer Vielfalt zu verbessern und die Rolle von Familien in der Gesellschaft zu stär-

ken. Der Beirat versteht Familienpolitik als gesamtgesellschaftliches Handlungsfeld, das eng 

mit anderen Politikbereichen wie Wirtschafts-, Bildungs-, Gesundheits- und Sozialpolitik, Ar-

beitsmarkt- und Finanzpolitik verknüpft ist.  

Er setzt sich dafür ein, dass die Belange von Familien nicht nur in den staatlichen Fachpoliti-

ken sondern auch in den sächsischen Kommunen, der Wirtschaft, den Wohlfahrtsverbänden 

und im Gemeinwesen stärkere Berücksichtigung erfahren. Er möchte dazu beitragen, die 

Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Berufstätigkeit zu fördern, die wirtschaftliche Stabilität 

und soziale Teilhabe der Familien zu sichern - sowie ein gesundes und chancengerechtes 

Aufwachsen von Kindern zu ermöglichen. Die Belange von Familien in ihrer Vielfalt sollen 

ausgewogen in den Blick genommen werden. 

(3) Der Landesbeirat berät und unterstützt die Staatsregierung in grundlegenden Fragen, die 

die Belange von Familien berühren. 

(4) Die Mitglieder des Landesbeirates können im Rahmen der Zusammenarbeit im Beirat ei-

nen Beitrag leisten, die Belange von Familien innerhalb ihrer Verantwortungsbereiche zielge-

richtet zu fördern. Der Landesbeirat erarbeitet Stellungnahmen und Empfehlungen zur Ver-

besserung der Belange von Familien. Der Landesbeirat kann insbesondere zu Entwürfen 

von Rechtsnormen oder Verwaltungsvorschriften sowie Vorschlägen zu geplanten Maßnah-

men Stellung nehmen. Der Landesbeirat kann gemeinsame Initiativen für die Belange von 
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Familien im Sinne von Absatz 2 vereinbaren und diese den Mitgliedern des Landesbeirates 

zur Umsetzung empfehlen. 

 

§ 2 

Mitglieder 

  

(1) Das Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt beruft die Mit-

glieder und Stellvertreterinnen und Stellvertreter des Landesbeirates für eine Amtsperiode, 

die der jeweiligen Legislatur des Sächsischen Landtages entspricht. Die Amtsperiode des 

neuen Landesbeirates beginnt mit der Berufung der neuen Staatsregierung. Die bisherigen 

Mitglieder des Landesbeirates bleiben bis zur Konstituierung des neuen Landesbeirates ge-

schäftsführend im Amt.  Die nachfolgend genannten Organisationen können Mitglieder und 

Stellvertreterinnen oder Stellvertreter vorschlagen: 

 

a) der Sächsische Landtag (ein Mitglied des Landtages aus den Reihen der regierungstra-

genden Fraktionen und ein Mitglied des Landtages aus den Reihen der Oppositionsfrakti-

onen); 

b) das Staatsministerium für Kultus; 

c) das Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt; 

d) das Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung; 

e) das Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr; 

f) das Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus; 

g) die Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion Sachsen; 

h) der Deutsche Gewerkschaftsbund Sachsen; 

i) der Deutsche Kinderschutzbund Landesverband Sachsen e. V.; 

j) die Familienunternehmer e. V.; 

k) die Handwerkskammern Dresden, Chemnitz und Leipzig, ein Mitglied; 

l) die Industrie- und Handelskammern Dresden, Chemnitz und Leipzig, ein Mitglied; 

m) die in der Landesarbeitsgemeinschaft (LAGF) zusammengeschlossenen Familienver-

bände mit je einem Vertreter/Vertreterin;  

n) die Landesarbeitsgemeinschaft Queeres Netzwerk Sachsen e. V.; 

o) der Landeselternrat; 

p) der Landesfrauenrat Sachsen e. V.; 
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q) der Landesjugendhilfeausschuss; 

r)       die Landesrektorenkonferenz; 

s)        die Liga der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege in Sachsen; 

t)  der Landesverband der sächsischen Mehrgenerationenhäuser e. V. 

u)        der Sächsische Landkreistag e. V.; 

v)        der Sächsische Städte- und Gemeindetag e. V.; 

w)  der Unternehmerverband Sachsen e. V.; 

x)        die Vereinigung der Sächsischen Wirtschaft e. V.; 

 

Die Organisationen sollen auf eine gleichmäßige Beteiligung von Frauen und Männern hin-

wirken. 

(2) Den Mitgliedern und Stellvertreterinnen und Stellvertretern wird über die Berufung eine 

Urkunde ausgehändigt. Die Mitgliedschaft beginnt mit dem Tag der Berufung. Sie endet mit 

der Nachfolgeberufung. Eine Wiederberufung ist zulässig. Scheidet ein Mitglied aus, so wird 

für die restliche Dauer der Amtsperiode des Landesbeirates eine Nachfolgerin oder ein 

Nachfolger berufen.  

(2a) Berufungen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Geschäftsordnung in der Fassung 

vom 30.5.22 bestehen, enden unabhängig von ihrer festgelegten Dauer mit Ablauf der lau-

fenden Legislaturperiode. 

(3) Die aus den Staatsministerien benannten Mitglieder haben Rederecht, sind aber nicht 

stimmberechtigt. 

(4) Die Kinder- und Jugendbeauftragte der Sächsischen Staatsregierung ist reguläres Mit-

glied des Landesbeirates. Für sie gilt § 2 Absatz 3.  

Das Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt kann zusätzlich 

bis zu drei weitere Personen für die Mitgliedschaft auswählen. 

(5) Die Tätigkeit der Mitglieder des Landesbeirates ist ehrenamtlich. 

(6) Die Mitglieder des Landesbeirates erhalten auf Antrag Reisekostenvergütung und Sit-

zungsentschädigung nach der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums 

der Finanzen über die Abfindung der Mitglieder von Beiräten, Ausschüssen und Kommissio-

nen in der Landesverwaltung (VwV Beiratsentschädigung) vom 25. Januar 2010 (SächsABl. 

S. 252), zuletzt enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 6. Dezember 2021 (SächsABl. 

SDr. S. S 178) in der jeweils geltenden Fassung. 

 

§ 3 
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Vorsitz 

 

(1) Die stimmberechtigten Mitglieder des Landesbeirats wählen aus ihrer Mitte in aufeinan-

derfolgenden Wahlgängen zunächst eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden und anschlie-

ßend eine stellvertretende Vorsitzende oder einen stellvertretenden Vorsitzenden. Gewählt 

ist, wer die meisten Stimmen auf sich vereint. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. 

(2) Die jeweilige Vorsitzende oder der jeweilige Vorsitzende soll für eine Wahlperiode, die 

der Amtsperiode des Landesbeirates entspricht, gewählt werden; nach maximal zwei aufei-

nanderfolgenden Amtsperioden soll der Vorsitz gewechselt werden. Die oder der Vorsit-

zende kann den Vorsitz niederlegen oder durch den Landesbeirat abgewählt werden. Die 

Abwahl des/ der Vorsitzenden bzw. einer Stellvertreterin/ eines Stellvertreters außerhalb der 

ordentlichen Wahlen nach Absatz 1 bedarf einer Zweidrittelmehrheit aller stimmberechtigten 

Mitglieder.  

(3) Bei einem Ausscheiden der oder des Vorsitzenden oder der oder des stellvertretenden 

Vorsitzenden ist in der nächsten Sitzung des Landesbeirates eine Neuwahl für die vakant ge-

wordene Funktion anzusetzen. Bis zur Neuwahl der oder des Vorsitzenden übt die oder der 

stellvertretende Vorsitzende das Amt weiter aus. Die Neuwahl gilt für den Rest der Amtsperi-

ode des Landesbeirates.  

(4) Die oder der Vorsitzende lädt zu den Sitzungen ein, leitet diese und vertritt den Landes-

beirat für die Belange von Familien nach außen. 

(5) Der Landesbeirat tritt im Regelfall am Sitz der Staatsregierung zusammen. 

 

§ 4 

Sitzungen 

 

(1) Die Sitzungen sind nicht öffentlich, wenn nicht der Landesbeirat etwas anderes be-

schließt. Die oder der Vorsitzende kann sachverständige Personen bei Bedarf einladen. 

(2) Der Landesbeirat tagt zwei Mal im Jahr. Mindestens fünf Mitglieder können unter Angabe 

eines bestimmten Beratungsgegenstandes eine außerordentliche Einberufung des Landes-

beirats verlangen.  

(3) Die Sitzungen des Landesbeirates finden grundsätzlich als Präsenzveranstaltungen statt, 

in begründeten Fällen kann eine Sitzung auch als Videokonferenz stattfinden.  

(4) Die oder der Vorsitzende lädt die Mitglieder und Personen nach Absatz 1 Satz 2 schrift-

lich mit angemessener Frist, mindestens jedoch zwei Wochen vor der Sitzung, unter Be-

kanntgabe der Tagesordnung ein. In dringenden Fällen kann eine außerordentliche Sitzung 
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ohne Einhaltung der Frist einberufen werden, wenn nicht mehr als ein Drittel der Mitglieder 

diesem Verfahren widerspricht. 

(5) Die Mitglieder können Vorschläge für die Tagesordnung und Beschlussvorschläge, ein-

schließlich gegebenenfalls zu beteiligender Sachverständiger, unterbreiten. Sie sollen der 

Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden in der Regel spätestens drei Wochen vor dem Sit-

zungstermin schriftlich vorliegen. Die oder der Vorsitzende kann kurzfristig gemeldete Tages-

ordnungspunkte und Beschlussvorschläge in begründeten Fällen zulassen. Die Tagesord-

nung wird unter Berücksichtigung der Vorschläge durch die Vorsitzende oder den Vorsitzen-

den erstellt. Die endgültige Tagesordnung wird vom Landesbeirat zu Sitzungsbeginn festge-

stellt. 

(6) Der Landesbeirat fertigt über die Sitzungen Ergebnisprotokolle an. Die oder der Vorsit-

zende unterschreibt die Ergebnisprotokolle. 

 

§ 5 

Beschlussfassung, Bezeichnung 

 

(1) Der Landesbeirat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der stimmberechtig-

ten Mitglieder oder deren Stellvertreterinnen oder Stellvertreter anwesend ist. Eine Übertra-

gung des Stimmrechts auf weitere Personen bzw. andere Mitglieder des Landesbeirates ist 

nicht zulässig.  

(2) Beschlüsse werden mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. 

Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt. Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt, 

jedoch dokumentiert.  

(3) Die oder der Vorsitzende kann in dringenden Fällen ein schriftliches Beschlussverfahren 

durchführen und die Mitglieder um Stellungnahmen bitten. Beschlüsse im schriftlichen Ver-

fahren werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Voraussetzung ist 

die Teilnahme von mehr als der Hälfte der stimmberechtigten Beiratsmitglieder. 

(4) Der Landesbeirat führt im Schriftverkehr die Bezeichnung „Sächsischer Landesbeirat für 

die Belange von Familien“. Er verwendet einen eigenen Briefkopf. 

 

§ 6 

Arbeitsgruppen 

 

(1) Der Landesbeirat kann Arbeitsgruppen zu bestimmten Themen einrichten. 
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(2) In den Arbeitsgruppen können auch Organisationen, Einrichtungen und Personen vertre-

ten sein, die nicht Mitglied im Landesbeirat sind. 

(3) Die Arbeitsgruppen können jeweils eine AG- Vorsitzende oder einen AG- Vorsitzenden 

bestimmen. Sie legen dem Landesbeirat ihre Arbeitsergebnisse zur abschließenden Bera-

tung und Beschlussfassung vor. 

 

§ 7 

Geschäftsführung 

 

(1) Die Geschäfte des Landesbeirats werden vom für Familienangelegenheiten zuständigen 

Fachreferat des Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt ge-

führt. Ihm obliegen insbesondere die organisatorische Vor- und Nachbereitung der Sitzun-

gen, wie Einladung, Vorbereitung, Ausfertigung und Versendung der Ergebnisprotokolle, 

Empfehlungen, Beschlüsse und Erklärungen des Landesbeirats, Veröffentlichung auf dem 

Familienportal des Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt 

sowie die verwaltungsmäßige Zusammenarbeit mit anderen Gremien. Die Geschäftsstelle 

unterrichtet den Landesbeirat über vorgesehene Rechtssetzungsvorhaben der Sächsischen 

Staatsregierung im Zusammenhang mit den Belangen von Familien. (2) Die notwendigen 

Ausgaben werden vom Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt 

getragen. 

 

§ 8 

Pflicht zur Verschwiegenheit 

 

Die Mitglieder des Landesbeirats und andere Sitzungsteilnehmerinnen und Sitzungsteilneh-

mer sind zur Verschwiegenheit über die als vertraulich bezeichneten Beratungsunterlagen 

und Informationen verpflichtet. Sitzungsteilnehmer, die nicht Mitglied des Landesbeirats sind, 

sind vor der Sitzungsteilnahme darauf hinzuweisen. 

 

§ 9 

Inkrafttreten, Änderung 

 

(1) Diese Geschäftsordnung tritt mit ihrer Beschlussfassung nach Zustimmung des Staatsmi-

nisteriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt in Kraft. 
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 (2) Änderungen der Geschäftsordnung können durch den Landesbeirat mit der Mehrheit von 

zwei Dritteln seiner stimmberechtigten Mitglieder mit beschlossen werden. Stimmenthaltun-

gen werden nicht mitgezählt, jedoch dokumentiert. Änderungen der Geschäftsordnung be-

dürfen anschließend der Zustimmung des Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftli-

chen Zusammenhalt. 

 

 

                                                

Unterschrift Vorsitzende                     Unterschrift stellvertretender Vorsitzender 

Frau Eileen Salzmann  Frau Andrea Gaede                                                          

Deutscher  Landesverband Soziokultur Sachsen e.V. 

Familienverband  Landesverband 

Sachsen e.V.   

 


